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Ttltgraiunit des Watjfslhkn Karos
an den„CnMer".

(WTB .) Den 11 . August , nachm . 6 .30 Uhr.

Großes Hauptquartier , 11 . August , vorm . Amtl.

Westlicher Kriegsschauplatz:
Nördlich von Souchez wurde ein französischer

Handgranaten -Angriff abgeschlagen.

Bei Eourcy , nördlich von Reims , versuchten
die Franzosen einen von ihnen vor unserer Front
gesprengten Trichter zu besetzen . Sie wurden
daran gehindert . Der Trichter wurde von uns
in Besitz genommen.

Unsere Infanterie wies am späten Abend
einen Angriff am Lingekopf ab.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppen des General -Feldmarschalls

Hindenburg : Schwächliche Vorstöße die die Russen
in den letzten Tagen längs der Straße Riga—
Mitau machten , wurden leicht abgewiesen . Sonst
nördlich des Njemen keine Veränderungen . Ein
Angriff starker russischer Truppen aus Kowno
heraus scheiterte . Die Zahl der dort seit dem
8 . August gefangenen Russen erhöhte sich auf
2116 , die der Maschinengewehre auf 16 . Oestlich
von Lomza  dringen unsere Truppen gegen die
Bobe  r-N are  w-Linie vor . Der Gegner hält noch
den Brückenkopf beiWizna.  Südlich von Lomza
weicht die ganze russische Front . Die stark aus¬
gebaute Czerwzhy -Bor -Stellung konnte vom Feind
nicht gehalten werden . Unsere Verfolgenden
Armeen überschritten den Cernyhy -Bor und
-ringen östlich desselben vor . Der Bahnknoten¬
punkt südöstlich von Ostrom wurde genommen.

Oestlich von Nowo Georgiewsk wurde das
vom Feind geräumte Fort Benjaminow besetzt.
Die Festungen Nowo Georgiewsk und Brest
Litowsk  wurden von unseren Luftschiffen mit
Bomben belegt.

Heeresgruppe des General - Feldmarschalls
Prinzen Leopold von Bayern : Die verbündeten
Truppen erreichten in scharfer Verfolgung mit
dem linken Flügel die Gegend von Kaluzyn.
Auf dem rechten Flügel stürmten die Armeen
des Generalobersten von Woyrsch heute die
feindlichen Nachhutstellungen beiderseits Jedlanka
(westlich von Lukow ). Es wurden über 1000
Gefangene gemacht.

Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von
Mackensen : Die verbündeten Truppen sind im
Angriff gegen feindliche Stellungen hinter den
Abschnitten - er Bystrzyoa (südwestlich von Rad-
zyn ) , der Tysmieniza (westlich von Parczew ),
sowie an der Linie Ostrom - Uchrusk.

Am oberen Bug und an der Zlota - Lipa
ist die Lage unverändert.

Oberste Heeresleitung.

(WTB .) Den 11 . August , nachm . 6 .30 Uhr.

Berlin. (Amtlich .) Am 10 . August griffen
unsere Ostseestreitkräfte , die in der Einfahrt zu
dem Alands -Archipel liegende befestigte Schären¬
insel Utö an . Sie zwangen durch ihr Feuer die
in - er Einfahrt stehenden russischen Streitkräste,

Der Krieg.
unter ihnen einen Panzerkreuzer der Danakaroff-
klasse zum Rückzug und brachten die feindliche
Küstenbatterie durch eine Anzahl guter Treffer
zum Schweigen.

Am gleichen Tage trieben andere deutsche
Kreuzer russische Torpedoboote , die sich bei Zerel
am Eingang zum Rigaschen Meerbusen gezeigt
hatten , in diesen zurück. Auf einem feindlichen
Torpedobootszerstörer wurde einBrand beobachtet.
Unsere Schiffe wurden wiederholt von feindlichen
Unterseebooten angegriffen . Sämtliche , auch die
abgeschossenen Torpedos gingen fehl . Unsere
Schiffe erlitten weder Beschädigungen noch Ver¬
luste.

Der Stellvertretende Chef des Admiralstabs:
gez . v . Behncke.

(WTB .) Den 12 . August 1915,12 .00 Uhr nachts.

Berlin (Amtlich .) Nach kühnem Durchbruch
durch feindliche Bewachungsstreitkräfte hat das
Hilfsschiff „Meteor"  an verschiedenen Stellen
der britischen Küste Minen geworfen , sodann
Handelskrieg geführt . In der Nacht vom 7 . zum
8 . August stieß es südöstlich der Orkney - Inseln
auf den britischen Hilfskreuzer „The Ramsey ",
griff ihn an und vernichtete ihn , wobei er 40 Mann
der Besatzung , darunter 4 Offiziere , rettete . Am
folgenden Tag wurde er von 4 britischen Kreuzern
gestellt . Da ein Kampf aussichtslos und ein
Entkommen unmöglich , versenkte der Komman¬
dant sein Schiff , nachdem die Besatzung , die
englischen Gefangenen und Mannschaften eines
als Prise versenkten Seglers geborgen waren.
Die gesamte Besatzung des „Meteor " hat wohl¬
behalten einen deutschen Hafen erreicht.

Der Stellvertretende Chef des Admiralstabs:
gez . v . Behncke.

(Die Orkney - Inseln  liegen in der Nordsee
zwischen der Nordküste von Schottland und den
Shetland -Inseln . — „Meteor " war ein als
Minenschiff ausgerüsteter Handelsdampfer mitt¬
lerer Größe . Die Schriftl .)

Wien,  11 . August . (WTB .) Amtlich wird
verlautbart vom 11 . Aug . 1915 mittags : Die über
den Wieprz vorgedrungenen österreichisch-ungarischen
Truppen vertrieben den Feind aus der Gegend nord¬
westlich Kozk und setzten die Verfolgung in nordöst¬
licher Richtung fort . Zwischen der oberen Tysmienica
und dem Bug wo die Russen an der Linie Ostrom-
Uchrusk neuerlich festen Fuß gesoßt haben , ist der
Angriff der Verbündeten im Gange . — Auf dem
italienischen Kriegsschauplatz nahm die Artillerie - und
Infanterietätigkert der Italiener an der küstenlündischen
Front gestern wieder an Umfang zu. Am Rande
des Plateaus von Doberdo griffen stärkere feindliche
Kräfte unsere Stellungen östlich Monfalcone an.
Diese verblieben nach erbitterten Kämpfen ausnahms¬
los in unserem Besitz Der abgeschlagene Gegner
erlitt namentlich durch flankiertes Geschützfeuer schwere
Verluste . Zwei Angriffe gegen den nach Westen
varspringenden Plateauteil wurden schon durch unsere

z Artillerie erstickt. Gegen den Görzer Brückenkopf
! versuchten sich die Italiener bei Pevna an die Hin-
j dernisse heranzuarbeiten . Hier wurden sie mit Hand-
! granaten vertrieben.
' Wien , 11 August . Das Vordringen der Ver¬

bündeten dräng » die Russen mit jedem Tag auf engere
Gebiete ihrer Front -vrück Der Rückzug ist äußerst
beschwerlich . Nach der Eroberung von Lomza sind
alle Brücke »köpfe und festen Punkte in unserem Be¬
sitz. Das erleichtert d„Z Vorgeben der Armeen
Scholtz und Gallwitz . Gleichzeitig gehen die Truppen

des Prinzen Leopold von Bayern östlich der Wüchse!
vor , ebenso die Truppen von Woyrsch und Koevics,
während die Armee Mackensen schon halbwegsjBrest-
Litowsk ist und Jo ' ef Ferdinand nordöstlich der
Milinia vordlingt . Immer enger wird der den
Russen verbleibende Raum , immer verzweifelter ihre
Lage . — Die „Zeit " läßt sich von ihrem Kriegs¬
berichterstatter im Kriegspressequartier melden , daß
im Bessarabischen Grenzgebiete österreichische Land¬
wehr stark? und wichligte russische Stellungen ge¬
nommen und dabei viele Gefangene gemacht hat

Köln.  11 . August . (GKG .) Der „Kölnischen
Volkszritung " zufolge meldet der Londoner Bericht¬
erstatter des „ S colo " : Die russische Räumung von
Wlina und die Besitznahme dieser Stadt durch die
Deutschen würde die sofortige Preisgabe Rigas be¬
deuten . Die Zukunft gestaltet sich immer dunkler.

Berlin.  11 . August . Aus Stockholm wird der
„National Zeitung " gemeldet : Aus Petersburg wird
gemeldet : Der Präsident der Duma hat den Antrag,
dem Zaren eine Huldigungsadresse der Duma zu
überreichen , zurückgenommen , nachdem die 95 Mann
starke Linke der Duma gegen die Abfassung der
Huldigungsadresse protestierte und die Obstruktion
in der Duma - angedroht hätte . Das Präsidium der
Duma begib ! sich nunmehr ohne Huldigungsadresse
der Duma kommenden Sonntag zur Audienz in das
kaiserliche Hoflager.

Berlin,  II , August . Aus Petersburg wird vom
10 . August indirekt der „Vossischen Zeitung " berichtet:
Die Petersburger Zeitung „Denji " schreibt anläßlich
des Verlustes von Warschau : Es wäre die höchste
Kurzsichtigkeit , wollte man sich mit dem üblichen Ge - ,
dankengang trösten . Rußland sei zu groß , um den
Verlust einer Provinz zu spüren . Rußland würde
durch den Verlust nur noch stärker und geeinigter
werden . Derartige Gedanken hört man selbst in
verantwortlichen und maßgebenden Kreisen . Aber
das sei vollends Unsinn oder gar bewußter Betrug:
Wir dürfen nicht Polen und die baltischen Provinzen
verlieren , wenn wir nicht zu einem halbasialischen
Staat Herabfinken wollen.

Frankfurt.  11 . August . (GKG .) Aus Paris
wird der „Frankfurter Zeitung " gemeldet : In der
Pariser Presse macht sich nach der Einnahme von
Warschau das Bedürfnis geltend , dem offenbar stark
erschütterten Glauben an die Stoßkraft der französi¬
schen Armee neu zu beleben . Herve fordert in seiner
„Gurrre soziale " auf , nach den Gründen zu forschen,
aus denen die Anneeleitung während der langen
Offensive der Deutschen in Polen es an der not¬
wendigen Initiative fehlen ließ , um die deutschen
Linien in Frankreich mit genügender Macht anzu-
greifen , obwohl es dazu weder an Truppen noch an
Munition gefehlt habe . — Hervä gibt damit zu ver¬
stehen, daß er an der Stelle des Generals Joffre
gerne einen weniger zaudernden Generaliff mus sehen
würde . Das „Echo des Paris " kündet an , daß der
neue Befehlshaber der Armee von Verdun , General
Humbert , demnächst einen großen Schlag gegen die
Armee des Kronprinzen führen werde.

Wie aus Wien  amtlich mitgeteilt wird , fand am
3. und 4 d§. Mts . vor dem Piener Dioisionsge-
richtshof die Hauptverhandlung gegen den Gen . d.
Inf . Moritz Ritter v. Auffenberg statt . Derselbe war
des Verbrechens der Hintansetzung der Dienstvor¬
schriften angekiagt , wurde aber von dieser Anklage
rechtskräftig freigesprochrn.

Petersburg.  11 . August . Die Ausbreitung
der Cholera in Petersburg läßt sich nicht mehr ver¬
tuschen. obwohl die Krankheit fast immer nur als
akute Darmerkcankung bezeichnet wird . Die stüdt.
Sanitätsverwaltung hat in 6 Krankenhäusern Cholera¬
baraken ausgestellt.

Petersburg,  11 . Aug . (GKG ) Ein Z -ppelin
warf nach russischen Meldungen , die der F -kf. Ztg.
übermittelt wurden , über Bielostock 12 Bombin ab,
darunter 5 Zündbomben . Eine Frau wurde geiöte ».
ein Kind verletzt . Der Materialschaden ist unbe¬
deutend Zwei weitere Zepp .-line warfen Bomben
auf den Bahnhof von Kowel , die jedoch weder Opfer
forderten noch Schaden anrichteten.



Christian !«, 10 . August . (WTB .) Der von j
einem deutschen Unterseeboote am Eingänge zum
Best -Fjord versenkte englische Hilfskreuzer „Jndia"
gehörte der Peninsular and Oriental Line und hatte
eine Besatzung von etwa 340 Mann . Unter den in
Narvik ans Land Gesetzten befinden sich 18 Offiziere.
Die übrige Mannschaft ist wahrscheinlich umgekommen.
Die „Jndia " sank binnen 2— 4 Minuten.

Bodoe,  11 . August . (WTB .) Die geretteten
englischen Marinesoldaten des Hilfskreuzers „Jndia"
werden in Elvegaards (Meen ) interniert werden.

Christian ! «, 11 . August . (GKG ) Der nor¬
wegische Dampfer „Geyranger " mit Holz von Kanada
für England unterwegs wurde lt . „Fransk . Zeitung"
49 Seemeilen östlich der Shetlandinseln von einem
Unterseeboot , weil er Bannware an Bord hatte,
versenkt.

Chiasso,  11 . Auz . (GKG .) Die Livorneser
Reederei Oxilla erhielt lt . „Franks . Zig ." von der
englischen Reederei Glynn die Nachricht , daß der
Dampfer „Costello " (2000 Tonnen ) auf der Fahrt
von England nach Livorno im Atlantischen Ozean
torpediert wurde und untergegangrn ist. Die Be¬
satzung sei bis auf ein Matrose gerettet.

Lugano,  11 . August . Wie von durchaus zu¬
verlässiger Seite versichert wird , herrscht augenblicklich
in verschiedenen italienischen Städten die Cholera.
Die dagegen getroffenen Maßnahmen werden als sehr
mangelhaft bezeichnet.

London.  10 . August . (WTB .) Die „Daily
Mail " zieht in einem Vergleich zwischen der vorbild¬
lichen Art . wie in Deutschland und Frankreich für
diejenigen Soldaten , die Gliedmaßen verloren hätten,
gesorgt werde und dem Zustand in London . Das
Blatt schreibt, daß das Oberhaus das Pensionsgesetz
vertagt und so die nötigen Gelder nicht flüssig gemacht
habe , seien die verstümmelten Soldaten in England
auf Almosen angewiesen . .

Aus Budapest,  6 . d . M,  wird der „Frkf . Ztg ."
geschrieben : Der Holzexport Rumäniens  ist seit
Ausbruch des Weltkrieges bedeutend zurückgegangen.
Während im Jahre 1913 noch 138 805 Tonnen
Bauholz aus Rumänien ausgesührt wurden , betrug
der Export 1914 nur 70195 Tonnen . Sei « Eintritt
der Dardanellenspeere wurden insgesamt nur 1080
Tonnen Holz exportiert.

Heidelberg,  11 . August . Bei einer gestern
hier stattgehabten Zusammenkunft der Städte Mann¬
heim . Karlsruhe , Pforzheim,  Heidelberg und
Ludwigshafen wurde die Gründung einer Einkaufs-
gesellschaft m . b. H . zwecks gemeinsamer Beschaffung
von Lebensmitteln beschlossen. Die Geschäftsanteile
dieser Städte wurden vorläufig auf zusammen 100000
Mark festgesetzt. Der Beitritt anderer Städte ist
vorgesehen . Nach der Ausarbeitung eines Gesell-
schastsvertrags wird die endgiltige Beschlußfassung
in kürzester Zeit vorgenommen . Der Sitz der Ge
sellschaft und der Geschäftsleitung befindet sich in
Mannheim.

Zum Gedenken der am 6. August vorigen Iah
res bei der Erstürmung von Lüttich gefallenen Helden
haben an den Gräbern derselben in der Umgebung
von Lüttich erhebende Gedenkfeiern am 6. und 7.
August stattgefunden . Der Gouverneur der Stadt
Lüttich . Generalleutnant Graf Schulenbirg , hat an
den Eroberer der Stadt Lüttich , den General von
Emmich , am Jahrestag des Einzuges des Generals
von Emmich mit seinen tapferen Truppen in die
Stadt Lüttich am 7. August 1914 ein Begrüßungs¬
ielegramm gerichtet . _

äpk . Waffenlieferungen.  Die Baldwin-
Lokomativen -Fabrik in Philadelphia hat einen Auf¬
trag auf 80 Millionen Dollar sür Kriegsmaterial
von den Verbündeten erhallen . Wie der „Deutsche
Politische Korrespondenz " erfährt , soll ein Teil dieser
Lieserungen in bar bezahlt werden , während der
größere Teil in Schatzscheinen der betreffenden Mächte
beglichen werden soll . Es handelt sich hauptsächlich
um russische Aufträge.

Die Besitzer der Nußbaumwaldungen in Kansas
und Missouri machen glänzende Geschäfte . Sie haben
ihre Waldungen zu außergewöhnlich hohen Preisen
an Gewehrfabriken verkauft , die jetzt die Wälder
meilenweit niederlegen lassen und das Holz zu Ge¬
wehrschäften verarbeiten.

Falls die Verbündeten recht viele Gewehre mit
Schäften aus den frisch geschlagenen Nußbäumen
erhalten , können sich die armen Teufel , die diese
Waffen in die Hand bekommen , gratulieren . Schaft-
Holz sür Gewehre muß nämlich jahrelang austrocknen,
bis es die nötigen Eigenschaften , die seiner Verar¬
beitung vorteilhaft erscheinen lassen , besitzt. Frisches
Holz , das sich zieht, beeinflußt in hohem Grade
Lebensdauer und Verwendbarkeit der Gewehre . ^

Die Pulverfabriken in Kansascity haben große
Lieferungen von Pulver ablehnen müssen , da sie
nicht in der Lage sind, in der gewünschten Zeit zu
liefein . Frankreich wollte nahezu 1 ' ff Millionen
Kilo rauchloses Pulver bestellen , und auch die spanische
Regierung unterhandelte wegen einer Pulverlirferung
von 250 Millionen Jnfanteriepatronen.

Besonders die Chemikalien , die für Explosivstoffe
gebraucht werden , sind schwer zu beschaffen . Pikrin-
säure , das hauptsächlich von französischen Agenten
verlangt wird , ist auf zirka 14000 Mark pro Tonne
gestiegen . Boricum Chloryd , das 120 Mark die
Tonne kostete, ist jetzt unter 450 Mark nicht zu haben.

In der Schießbaumwollefabrik von Lewis D . Nixon,
die große Aufträge von den Verbündeten hat . ist es
zum Streit gekommen , so daß die Abfertigung der
Bestellungen große Verzögerungen erleiden.

Ehingen . 10 . Aug . (Ein tapferer Schwabe)
Dem Kriegsfreiwilligen Adolf Schmucker wurde in¬
folge tapferen Verhaltens vor dem Feinde eine her
vorragende Ehrung zuteil , indem der Heimatgemeinde
Ehingen vom Kommandant des 17 . bayr . Jos . Reg.
„Orff " das folgende Handschreiben zuging : „Mitte
Juni war es von größter Bedeutung , feftzustellen,
welche englischen Regimenter dem 17 . Inf -Regiment
gegenüber liegen . Trotz aufopfernder kühner Pa¬
trouillengänge gelang es auch den unerschrockensten
Patrouillengängern nicht. Gefangene e nzubringen , da
die Engländer ihre Gräben nicht verließen . Am
15 . Juni war daher eine gewaffsame Eikundigung
befohlen . Es sollte dabei in den englischen Grube»
eingedrungen und Engländer aus diesem herausgehvlt
und in die eigene Stellung herübergebracht werden.
Die Unternehmung gelang dank dem Wagemut und
der Kühnheit aller Beteiligten . Es wurden englische
Gefangene gemacht und viele Waffen und Ausrustungs-
stücke erbeutet , die für die Heeresleitung wichtige
Schlüsse gaben . Zu dieser gewaltsamen Erkundigung
meldete sich auch der Kriegsfreiwillige Adolf Schmucker,
der sich dabei durch Unerschrockenheit , hervorragenden
Mut und großen Schneid auszeichnete ." (gez ) K . . .
„Ich freue mich über die wackere  Tat und beglück¬
wünsche die Gemeinde zu diesem tapferen Soldaten ."
(gez.) v. D . . Generalleutnant und Div Kom¬
mandeur . Anläßlich dieser Zuschrift haben die Ge¬
meindekollegien beschlossen, dem wackeren Soldaten
ein Glückwunschschreiben mit einem Geschenk zu über¬
mitteln . Gleichzeitig wurde genehmigt , daß an jeden
im Felde dekorierten Angehörigen der Stadt ein Glück
wunschschrerben mit 10 Ehrengabe übersandt wird.

„W. T. B ."
An diesen drei Buchstaben hängt seit fast einem

Jahr Glück und Leid , Hoffnung und Zuversicht von
Millionen Deutschen . Drücken doch diese drei Buch¬
staben den Nachrichten , die wir vom Kriege erhallen,
den offiziellen Stempel auf , der allein die Gewähr
für die Wahrheit bietet Gewiß waren ja schon
lange jedem deutschen Zeitungslrser die Buchstaben,
die als Abkürzung der Firma „Wolffs Telegraphisches
Bureau " Weltruf erlangt haben , bekannt ; aber erst
in den jetzigen schweren Zeiten sind sie mit dem
Herzen der deutschen Nation in Berührung gekommen.
— Der Große Generalstab verfügte am 2 . August
vorigen Jahres , daß die amtlichen Mitteilungen über
die Ereignisse auf den Kriegsschauplätzen durch das
Wolff ' sche Telegraphen - Bureau bekannt gegeben
würden . Da in Deutschland kein amtlicher Apparat
zur Verfügung stand und die Organisation eines
solchen wohl zu lange Zeit in Anspruch genommen
hätte , wurde dem Wolff 'schen Telegraphen -Bureau
der offizielle Dienst übertragen . Nun kam es darauf
an , die von den Kriegsschauplätzen eingehenden Nach¬
richten so rasch als möglich und gleichzeitig über das
ganze deutsche Vaterland zu verbreiten , so daß eine
Stunde nach dem Eintreffen einer Nachricht in der
Berliner Zentrale selbst die kleinste Stadt im großen
deutschen Reich davon unterrichtet ist. Dies wird
besonders dadurch erleichtert , daß eine große Zahl
deutscher Zeitungen mit dem Wolff ' schen Bureau in Be¬
ziehung stehen . Einzelne ganz große Blätter leisten sich
sogar den Luxus eines direkten Anschlusses an die Ber¬
liner Zentrale , eine Anschaffung , deren Kosten in die
Hunderttausend « geht . Und das alles nur . um
wenige Minuten früher im Besitze der wichtigen Nach¬
richten zu sein.

Der Betrieb des Wolff ' schen Telegraphen Bureau
hat heute wohl das Interesse der ganzen gebildeten
Welt . Deshalb lohnt es sich, einen Blick hinter die
Kulissen des ehrwürdigen Hauses in der Chmlotten-
straße in Berlin zu tun . Las W T .B . unterhält in
Deutschland 42 Agenturen und natürlich eine statt¬
liche Reihe von Agenturen im Auslande In der
Berliner Zentrale arbeiten in zwei Stockwerken über ,
200 Beamte an der Bearbeitung des einlaufenden I

Nachrichtenstoffes in den verschiedenen Abteilungen.
Die Hauptabieilungen find zurzeit natürlich die poli¬
tische und kommerzielle Abteilung Seit 10 Jahren
hat der „Elektrische Feindrucker " , ein Apparat , der
einer telegraphischen Schreibmaschine am nächsten
kommt , die Uebermittlungsarbeit an die Berliner

! Redaktionen übernommen,
f Fast alle Städte über 100 000 Einwohner haben
> eine Wolfs Filiale . (In Württemberg z. B . Stutt-
l gar >). Diese vermitteln , jede in ihrem Geschäftsge¬

biet . den Verkehr mit beinahe 2500 Zeitungen , die
täglich neben anderem Material mindestens die amt¬
lichen Berichte des Generalftabs und des Reichs-
marineamls erhalten müssen . Und ein Beweis für
die Leistungsfähigkeit des W . T . B . mag es sein,

i wenn wir hören, daß allein die Telephon Abteilung
j in ihren dreißig Zellen in der zweiten Etage diese
j Arbeit in einer halben Stunde erledigt . Dies ist

natürlich nur durch Arbeitseinteilung möglich , die
f auf langjähriger Erfahrung beruh ' . Von Stuttgart
! aus wird nun die Nachricht rasch an die einzelnen
! Zeilungs Redaktionen in den Städten weilergegeben.
! Dadurch ist es möglich , daß ungefähr zwei Standen
i nach dem Eintreffen der Berichte des Großen Haupt-
' q rartiers in der Berliner Zentrale , dieselben in den
§ Zertungsorten des deutschen Reiches vor liegen , um
l innerhalb einer weiteren Stunde in millionenfacher
^ Vervielfältigung ins Publikum zu gelangen . Dies
' Ergebnis ist um so beachtenswerter , als strenge amt¬

liche Vorschriften , die ja auf den gewichtigsten Er-
' wägungen beruhen , jede Kürzung der amtlichen

Berichte verbieten . Neben diesen amtlichen deutschen
Berichten verbreitet das W . T B . die amtlichen Be¬
richte der östreichisch ungarischen Heeresleitung und
des türkischen Hauptquartiers . Ferner natürlich auch
die Depeschen der feindlichen Agenturen , die ihrer¬
seits natürlich das W . T . B . der berufsmäßigen,
lügnerischen Verdrehung und Entstellung beschuldigen.
Der Volkswch freilich urteilt anders . Er sagt , die
Abkürzung W . T . B . heitzt Wahrhrits -Telegraphen-
Bureau und diejenige R . und H . (Reuter und Havas)
— Richtiger Humbug.

Letzte rs»
Den 12 . August , mittags.

Berlin. (Pc .-Tel .) Aus dem Haag wird der
Deutschen Tageszeitung gemeldet , daß in Calais ein
neuer Kriegsrat tagte , an dem auch mehrere russische
Generäle teilnahmen.

Berlin. (Pr .-Tel ) Aus Kopenhagen meldet
die Tägl . Rundschau : Dir Petersburger Staats-
eisenbahnen haben in Petersburg durch Aushänge in
den Bahnhöfen bekannt , daß der gesamte Betrieb auf
der Bahnlinie Reoal -Riga , Riga -Dünaburg . Düna¬
burg -Wilna . Wilna -Ostrow und alle Strecken westlich
Wilna Ostrow ab Sonntag eingestellt ist. Die Räu¬
mung Rigas ist weiter fortgeschritten . Die Zahl der
Zivilpersonen , die sich noch in der Stadt befinden,
ist sehr gering.

Berlin. (Priv . Tel ) Die „Vossische Zeitung"
meldet : Zum Gouverneur von Warschau wurde der
kommandierende General von Scheffer -Boyadel er¬
nannt . der durch den berühmten Durchbruch bei
Berzesiny im Dezember bekannt geworden ist. Er
ernannte den Fürsten Lubowirski zum Präsidenten
der Stadt.

Berlin. (Priv .-Tel .) lieber den Einzug des
Prinzen Leopold von Bayern in Warschau berichtet
das „Berliner Tagebl ." : Der Einzug erfolgte bei
schönem Sommerwetter . Der Prinz wurde vom
kommandierenden General und dem Gouverneur
empfangen . Während des Abschreilens der Ehren-
kompanie spielte die Musik „Deutschland . Deutschland
über Alles " . Der Prinz wurde von der Bevölkerung
ehrerbietig begrüßt ; er ritt durch die Hauptstraße
zum sätsischen Platz und nahm vor der russischen
Haupikirche die Parade ab . dann fand die Uebe.v-
reichung der Eisernen Kreuze statt . Für die War¬
schauer Bevölkerung bildete der Einzug eine Gewähr
dafür , daß Warschau fest in unserer Hand ist.

Berlin. (Pr . Tel .) Wie dem Lokalanzeiger
aus Genf gemeldet wird , erzwang die deutsche Ar¬
tillerie jetzt auch im östlichen Argonnenwalde . sowie
bei Apremont Aenderungen französischer Stellungen.

Berlin (Pr .-Tel .) Aus Genf wird dem Lokal --
arzstger gemeldet : Millerand erfährt auch als oberster
Armeeches mehrfach schaffe Angriffe seiner ehemaligen
Anhänger , die die Planlosigkeit der französisches
Heeresleitung bitter beklagen . Ein diesen Mißstand
scharf betonender Artikel der Humanitü entstammt
einflußreichen Kammerkreisen.

Druck«ud Berlag der L. Meeh 'sche» Buchdruckerei de< Luztälrr». — Berautwortltcher RedakteurL. Meeh t» Neuenbürg.
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Amtliches.
Bekanntmachung

betreffend Beräicheruug , Verarbeitung und Beschlag¬
nahme von Baumwolle , Baumwollabgängeu und

Baumwollgefpinsten.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur allge¬

meinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß jede
Uebertretung— worunter auch verspätete oder unvollstän¬
dige Meldung fällt — sowie jedes Anreizen zur Uebcr-
tretung der erlassenen Bekanntmachung, soweit nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind,
nach 8 9 Buchstabeb *) des Gesetzes über den Belagerungs¬
zustand vom 4. Juni 1851 oder nach 8 5**) der Bekannt¬
machung über Vorratserhebungen vom2. Februar 1915 oder
nach 8 6***) der Vundesratsverordnung vom 24. Juni
1915 über die Sicherstellung von Kriegsbedarf bestraft wird.
Auch kann der Militärbefehlshaberdie Schließung des Be¬
triebes anordnen.

8 1-
Inkrafttreten der Anordnungen.

Die Anordnungen dieser Bekanntmachung treten mit Beginn des
14. August 1915 in Kraft.

8 2.
Von der Bekanntmachungbetroffene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung betroffen sind Baumwolle , Baumwoll-

abgänge und Baumwollgeipinste.
Unter Baumwollabgängen im Sinne dieser Bekanntmachung wer¬

den nur die im Spinnverfahren anfallenden sogenannten Spinnwickel,
die Abgänge von den Cardenbändern und Vorgarngfäden verstanden,

Kunstbaumwolle , welche im Reißverfahren aus Fäden oder Web-
und Wirkstoffen gewonnen wird , fallt nicht unter die Bestimmungen
dieser Bekanntmachung.

Unberührt durch die Anordnungen dieser Bekanntmachung bleiben
diejenigen Mengen von Baumwolle und Baumwollabgängen , welche
nach dem 15. Juni 1915 aus dem Ausland lnicht Zollausland ) nach
Deutschland eingeführt  worden sind und die aus ihnen hergestcllten
Baumwollgespinste . Die von der deutschen Heeresmacht besetzten Ge¬
biete gelten nicht als Ausland im Sinne dieser Anordnungen.

8 3-
Veräußerungsverbot.

Die Veräußerung von Baumwolle und Baumwollabgängen , welche
sich im Besitz von Nichtverarbeitern (Händlern usw.) befinden, ist nur
zulässig:

a ) an Baumwollspinnereien,
d) an sonstige Selb st Verarbeiter.

8 4.
Beschlagnahme von Rohstoffen.

Baumwolle und Baumwollabgänge , welche sich im Besitz von Nicht¬
verarbeitern befinden und deren Veräußerung an Selbstverarbeiter
nicht bis zum Ablauf des 28 . August 1915 ersolgt ist, sind von diesem
Zeitpunkt an beschlagnahmt. 8 S.

Verarbeitnngs verbot.
Das Mischen, Bleichen, Färben , Verspinnen und sonstige Vor¬

arbeiten von Baumwolle und Baumwollabgängen für sich, miteinander
und mit irgonwelchen Zusatzspinnstoffen , ist (unbeschadet der Vorschriften
des Z 6) mit dem Beginn des 14. August 1915 verboten , soweit eS
nicht erforderlich  ist zur Herstellung von Halb - und Ganzerzeug¬
nissen zwecks Erfüllung von unmittelbaren oder mittelbaren Aufträgen
der Heeres - oder Marineverwaltung oder zur Herstellung von Erzeug¬
nissen, deren Anfertigung von der Heeres -Verwaltung durch besondere
Anordnung (A 9) genehmigt ist. Gestattet  bleibt die Herstellung
von Baumwollssilcn und Spindelschnüren für den Bedarf des eigenen
Betriebes.

Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung von Aufträgen der
Heeres - oder Marine -Verwaltung ist zu führen . Er gilt nur als ge¬
führt , wenn der Abnehmer der Halb - oder Ganzerzeugnisse dem Lieferer
einen amtlichen Belegschein  in doppelter Ausfertigung , ord¬
nungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben , übergibt . Die amtlichen
Belegscheine sind erhältlich bei dem Webstoffmeldeamt der Kriegs -Roh-
stoff-Abteilung des König!. Preuß . Kriegsministeriums , Berlin 81V 48,
Verlängerte Hedemannstr . 11. Eine Ausfertigung der erhaltenen Be¬
legscheine hat der Lieferer an das vorbezeichnete Webstoffmeldeamt ein-
jusenden , die zweite als Beleg aufzubewahren.

8 6.
Uebergangsvorschriftcn.

In der Zeit vom 14. August bis 4. September 1915 einschließlich dürfen
die Baumwollspinnereien  ihre Erzeugung ohne Rücksicht auf die
Verwendung des Gespinstes fortsetzen. Ihre Erzeugung darf jedoch in
dieser Zeit nicht mehr als ein Drittel der Erzeugung ihres gewöhn¬
lichen Betriebsumfangs betragen . Diese Einschränkung betrifft auch die
Erzeugung , die für Aufträge der Heeres - oder Marineverwaltung be¬
stimmt ist, soweit nicht ein Betrieb infolge der Einschränkung außer¬
stande wäre , die übernommenen unmittelbaren oder mittelbaren Auf¬
träge der Heeres - oder Marineverwaltung rechtzeitig fertig zu stellen.

Für die Feststellung des gewöhnlichen Betriebsumfanges ist maß¬
gebend die Zahl der Spinnspindeln des Betriebes multipliziert mit der
Zahl der Stunden , welche diese Spindeln im Monat Juni 1914 im
Betriebe waren .si)

*) Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder
Distrikte ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder wäh¬
rend desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffentlichen
Sicherheit erlassenes Verbot Übertritt  oder zu solcher Uebertretung
auffordert oder anreizt , soll, wenn die bestehenden Gesetze keine höhere
Freiheiheitsstrase bestimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre
bestraft werden.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft,  zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzlichenFrist erteilt oder
wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht,  wird mit Gefängnis bis zusechsMonaten  oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark  bestraft , auch können
Vorräte,  die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate ver¬
fallen erklärt werden.  Wer fahrlässig die Auskunft,  zu der
er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten
Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben
macht,  wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark  oder
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft.

» ***) unbefugt einen beschlagnahmten  Gegenstand bei
Seite schafft, beschädigt oder zerstört , verwendet , verkauft oder kauft
oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn ab¬
schließt ; wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwider handelt ; wer den er¬
lassenen Ausführungsbestimmungen zuwider handelt , wird mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark bestraft.

1 ) Beispiel : Es liefen in einem Betriebe im Juni 1916 5000
Spindeln
an 21 Arbeitstag , je 10 Std . — 21 X10 X 6000 — 1060000 Spindelstd.
" 4 „ „ 8 „ 4 X 8 X 6000 ---- 160000 Spin delstd.

Ms. 26 Arbeitstage mit . zus. 1210000Spindelstd .,

im Durchschnitt also täglich 48400 Spindelstunden ; somit

cknschl.Vßlichetr ^ b ^ Zeit vom 16. August bis 4. September 1915

48 400 X 18 (---- Za hl der Arbeitstage vom 16. August bis 4 . September)
3

— 290400 Spindelstunden insgesamt.

Die Baumwollspinnereien haben einen Nachweis über ihre« ge¬
wöhnlichen Betriebsumfang und die ihnen demnach in der Zeit vom
14. August ' bis 4. September 1916 gestattete Erzeugung einzureichen.

Die hierzu erforderlichen Meldescheine sind unverzüglich mit Post¬
karte (nicht Brief ) bei dem oben bezeichnet«» Webstoffmeldeamt (8 5
Absatz 2) zu erfordern . Die Meldescheine sind am 22. August 1916
an das König!. Preuß . Kriegsministerium , Kriegs -Rohstoff-Abteilung,
Sektion IV. 11, (Berlin 8VV. 48, Verlängerte Hedemannstraße 10) ein¬
zureichen. Nach dem 4. September gelten die Vorschriften des H 5
auch für Baumwollspinnereien.

Baumwolle und Baumwollabgänge , welche bereits vor Bekannt¬
machung dieser Anordnungen in anderen Betrieben  als Spinne-
r :isn in Arbeit genommen worden sind, dürfen aufgearbeitet werden.

8 7-
Beschlagnahme von Gespinste « .

Dis in den Baumwollspinnereien in der Zeit vom 14. August bis
4. Septsmbrr 1915 aus Baumwolle und Baumwollabgängen herge-
strlltsn Gc vinste sind̂ soweit ihre Herstellung nicht gemäß H 5 dieser
Bekanntmachung erlaubt ist, beschlagnahmt.

Die beschlagnahmten Gespinste dürfen weder veräußert noch ver¬
arbeitet werden , lieber ihre Menge, Art und Nummer sind besondere
Verzeichnisse zu führen . Ihre Packungen (Kisten usw.) sind mit der
Aufschrift „Beschlagnahmte Ge-pinste " zu versehen.

Es ist eine Anzeige  über die Menge, Art und Nummer der in
der Zeit vom 14. August bis 4. September 1915 sertiggestellten Ge¬
spinste auf einem beim Webstoffmeldeamt durch Postkarte (nicht Brief)
zu erfordernden Meldeschein am 6. September an daS König!. Preuß.
Kriegsministerium , Kriegs -Rohstoff-Abteilung , Sektion >V. II . (Berlin
8>V 48, Verlängerte Hedemannstr . 10) zu erstatten.

8 8.
F-reigegebene Mengen.

Freigegegben  u beliebiger Verwendung verbleiben den Baum¬
wolle verarbeitenden Betrieben , welche nicht Baumwollspinnereien sind,
10 Prozent von den bei Beginn deS 14. August 1915 vorhandenen
eigenen Beständen an Baumwolle und Baumwollabgängen , jedoch
mindestens 1000 lrg und höchücnS 5000 Icg.

8 9.
Ansnahmebewilligung.

Für die Genehmigung von Freigaben von Baumwolle und Baum¬
wollabgängen zu einer anderen als der im A 5 vorgesehenen Ver¬
wendung , für die Bewilligung von Ausnahmen von der Erzcugungs-
beschränkung deS H 6 aus Gründen eines öffentlichen Interesses , sowie
für die Genehmigung der Veräußerung der beschlagnahmten Gespinste
(tz 7) ist das König!. Preuß . Kricgsministerium , Krisgs -Nohstosf-Ab-
teilung , Sektion VV, II . (Berlin 8IV . 48 , Verlängerte Hedemannstr . 10)
zuständig. 8 io.

Austausch vo» Baumtvollsorten.
Zur Herbeiführung eines Austausches der verschiedenen Sorten

von Baumwolle unter den Selbstvcrarbeitern wird beim Königl . Preuß.
Kriegsministerium , Kriegs -Rohstoff-Abteilung , Sektion V . II , eins
„Ausgleichstelle für Baumwolle " errichtet.

Der Austausch erfolgt nach besonderen von der Ausgleichsstelle für
Baumwolle zu erlassenden Bestimmungen auf der Grundlage , daß
gleiche Mengen gegeneinander unter Vergütung des Wertunterfchiedes
auf Grund einer von der Ausgleichsstelle aufzustellenden Liste für
Klaffen und Stapeluntcrschiede ausgetauscht werden.

Stuttgart , den 13. August 1915.
Das Kgl. Stellv. Generalkommando XIII . (K. W.)

Armeekorps:
(gez.) v. Marchtaler.

Bekanntmachung
betreffend Veräußerungs - und Vcrarbeitungsverbot von
reiner Schafwolle und reinschafwollenen Spinnstoffen.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur all¬
gemeinen Kenntnis gebracht, mit dem Bemerken, daß jede
Uebertretung sowie jedes Anreizen zur Uebertretung der er¬
lassenen Bekanntmachung, soweit nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach 8 9 Buch¬
stabe b*) des Gesetzes über den Belagerungszustand vom
4. Juni 1851 oder nach 8 5**) der Bekanntmachung über
Vorratserhebungen vom 2. Februar 1915 bestraft wird.
Auch kann der Militärbefehlshaberdie Schließung der Be¬
triebe anordnen.

8 1-
Inkrafttreten.

Die Anordnungen dieser Bekanntmachung treten mit Beginn des
14. August 1915 in Kraft.

. Z2.
Veraußerungsverbot.

Die Veräußerung ungefärbter und gefärbter reiner Schafwolle , d. h.

L7nwLE °° " inschNHlich ! ^ nachstehenden kurz
2 . gewaschener und karbonisierter l

Wolle I genam -r,
und ungefärbter und gefärbter reinschafwollener Spinnstoffe , d. h.

g. Kammzug, l
4 . Kämmlinge , s Im nachstehenden kurz
5. Wollabgänge (Kammgarn - und , „reinschafwollene

Streichgarnfäden , Wickel, Zug - Spinnstoffe " genannt,
abriffe) I

zu anderen als zu Heeres - oder Marinezwecken ist von Beginn des
14. August 1915 ab verboten.

Als Veräußerung zu Heeres - oder Marinezwecken gilt nur:
1. Die Veräußerung an Personen , welche diese reine Schaf¬

wolle und reinwaschwollenen Spinnstoffe nachweislich zur
Herstellung von Halb - und Ganzerzeugniffen zwecks Er¬
füllung von unmittelbaren oder mittelbaren Aufträgen
von Militär - oder Marinebehörden brauchen,

2. die Veräußerung an die Kriegswollbedarfs -Aktiengesellschaft
oder die Kammwoll -Aktiengescllschast, Berlin.

Es ist der Nachweis dafür zu erbringen , daß die Veräußerung
tatsächlich zu Heeres - oder Marinezwecken erfolgt ist ; der Nachweis gilt
nur dann als ausgeführt , wenn der Abnehmer dem Lieferer einen amtlichen
Belegschein in doppelter Ausfertigung , ordnungsgemäß ausgefüllt und
unterschrieben , übergibt , dessen Hauptausfertignng der Lieferer an das
Webstoff - Meldeamt  der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48, Verlängerte Hedemann¬
straße 11 , einzusenden hat , dessen zweite Ausfertigung der Lieferer
als Ausweis aufbewahrt . Die amtlichen Belegscheine sind beim Webstoff-
Meldeamt erhältlich.

*) Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder
Distrikte ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder während
desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse der öffentlichen Sicher¬
heit erlassenes Verbot Übertritt,  oder zu solcher Uebertretung
auffordert oder anreizt , soll, wenn die bestehenden Gesetze keine höheren
Freiheitsstrafen bestimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre
bestraft werden.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft,  zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzlichen Frist erteilt oder
wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht,  wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten  oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark  bestraft , auch können
Vorräte,  die verschwiegen stich, im Urteil für dem Staate ver¬
fallen erklärt werden.  Wer fahrlässig die Auskunft,  zu der
er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten
Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben
macht,  wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark  oder
im UnvsrmögenSfalle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
bestraft.

8 3-
VerweuduugSverbot.

Das Waschen, Kämmen, Mischen, Färben , Verspinnen sowie jegliche
andere Art der Verarbeitung und Verwendung von:

1. ungefärbter oder gefärbter reiner Schafwolle aller Feinheitsgrade
untereinander,

2 . ungefärbten oder gefärbten reinschafwollene» Spinnstoffen aller
Feinheitsgrade untereinander,

3. ungefärbter oder gefärbter reiner Schafwolle aller Feinheitsgrade
mit ungefärbten oder gefärbten reinschafwollenen Spinnstoffen
aller Feinheitsgrade,

4 . ungefärbter oder gefärbter reiner Schafwolle aller Feinheitsgrade
oder ungefärbter und gefärbter reinschafwollener Spinnstoffe aller
Feinheitsgrade mit irgendwelchen reinen oder gemischten Zusatz¬
spinnstoffen, zum Beispiel Baumwolle , Kunstwolle, Seide , Kunst¬
seide, anderen Faserstoffen usw. im nachstehenden „Zusatzspinne
stoffe" genannt,

ist nach dem Beginn des 14. August 1916 verboten.
Diejenigen Mengen , welche vor Inkrafttreten der Anordnungen

dieser Bekanntmachung gewolft waren , dürfen weiter verarbeitet werden.
Nach dem Beginn des 14. August 1916 ist das Waschen, Kämmen,

Mischen, Färben , Verspinnen sowie jegliche andere Art der Verarbeit¬
ung und Verwendung (vergl . oben unter 1 bis 4) nur zur Herstellung
solcher Halb - und Ganzerzeugnisse gestattet , deren Anfertigung vom
Königlich Preußischen Kriegsministerium oder Reichs-Marino -Amt un¬
mittelbar , mittelbar oder durch Vermittlung des Kriegs -Weberverbandes,
Kriegs -Tuchverbandes oder des Kriegs -Garn - und Tuchverbandes e. V.,
Berlin , ausdrücklich genehmigt ist.

Dis Verarbeitung eigener Bestände zu Heeres - oder Marinezwecken
muß bis zum 31. Dezember 1915 erfolgt sein. Verlängerung dieser
Frist kann auf ausführlich begründeten Antrag , welcher nur im November
1915 gestellt werden kann, durch die Kriegs -Rohstoff-Abteilung des
Kriegsministeriums , Berlin , gewährt werden.

8 4.
Ausnahmen vom Veräußerungs- und Verwenduugsverbot.

Ausgenommen von den im 8 2 und 8 3 getroffenen Anordnungen
sind die Wollen der deutschen Schafschur 1914/15 , auf welche die An¬
ordnungen über die Beschlagnahme der deutschen Schafschur 1914/16
und die in der Verordnung über Bestandserhebung unvsriponnener
Schafwollen Nr . °lV. I . 1/6 . 16. K. R. A. getroffenen Bestimmung :» An¬
wendung finden . Das Verkämmen der Wollen der deutschen Schafschur
1914/16 ist verboten , soweit nicht durch ausdrückliche Verfügung des
Kriegsministeriums hierzu Erlaubnis erteilt worden ist.

Von denjenigen Mengen eigener Bestände ungefärbter und ge¬
färbter reiner Schafwolle und ungefärbter und gefärbter reinschafwollener
Spinnstoffe , welche deren Verarbeiter bei Bekanntmachung dieser Ver¬
ordnung im Besitze haben , dürfen nach Abzug derjenigen Mengen , welche
der deutschen Schafschur 1914/16 entstammen , und nach Abzug der¬
jenigen Mengen , welche zu Heeres - oder Marinezwecken gebraucht werden,
20 vom Hundert , in jedem einzelnen Falle aber 1000 leg, jedoch nicht
über 7500 lrg verwendet werden.

Die Erlaubnis , 20 vom Hundert der eigenen Bestände , verarbeiten
zu dürfen , findet keine  Anwendung auf Kammgarnspinner (siehe tz7).

Diese 20 vom Hundert reiner Schafwolle und reinschafwollener
Spinnstoffe dürfen beliebig aus den eigenen Beständen vom Verarbeiter
entnommen und beliebig verwendet werden . Die freigegebenen Mengen
sollen in erster Linie zur Herstellung solcher Schußgarne verwendet
werden , die zum Abweben der auf den Webstühlen befindlichen ge¬
bäumten oder geschorenen Ketten gebraucht werden . Sollte die frei¬
gegebene Menge für diesen Zweck nicht ausreichen , so kann auf be¬
gründeten Antrag dem Selbsthersteller weitere Freigabe durch die KriegS-
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums,
Sektion VV I , bewilligt werden . Alle diejenigen Mengen , die zu den
bei Inkrafttreten dieser Anordnungen im Besitz der Verarbeiter befind¬
lichen eigenen Beständen hinzutreten , dürfen nur für Heeres - oder
Marinezwecke verwendet werden.

8 6.
Zusatz vo » Baumwolle und Baumwollabfällen.

Soweit Baumwolle oder Baumwollabfälle als Zusatzspinnstoff ver¬
wendet werden , ist bei allen erlaubten Spinnstoffmischungen ein Zusatz
von mehr als 20 vom Hundert Baumwolle oder Baumwollabfälle «,
auf die Gesamtspinnstoffmenge jeder einzelnen Mischpartie berechnet,
verboten.

Diejenigen Mengen , welche vor Inkrafttreten der Anordnungen
dieser Bekanntmachung bereits gemischt waren oder sich in Mischung
befanden , dürfen weiter verarbeitet werden.

8 6.
Ausnahme « für Einfuhr.

Die Bestimmungen dieser Bekanntmachung finden keine Anwendung
auf diejenigen Mengen reiner Schafwolle und reinschafwollener Spinn¬
stoffe, welche nach Inkrafttreten der Anordnungen dieser Bekannt¬
machung vom Ausland nach Deutschland eingeführt werden . Die von
der deutschen Heeresmacht besetzten Gebiete gelten nicht als Ausland
im Sinne dieser Anordnungen . Die eingeführten Mengen muffen
bei der monatlichen Bestandsanmeldung ««versponnener Schafwollen
auf besonderem Meldeschein mit dem Vermerk „Wolleinfuhr " gemeldet
werden.

Die in der Zeit vom 1. Januar bis 16. August 1916 eingeführten
Mengen reiner Schafwolle und reinschafwollener Spinnstoffe sind bis
zum 20 . August 1915 dem Webstoff-Meldeamt der Kriegs -Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW 48,
Verlängerte Hedemannstraße 11, zu melden.

8 7-
Besondere Bestimmungen für Kammgaruspinner.

Für Kammgarnfpinner wird des weiteren angeordnct:
L . Die eigenen Bestände der Kamgarnspinner sowohl in Wollen

als auch in ungefärbten oder gefärbten Kammzügen in den
Feinheitsgraden bis einschließlich v i müssen zu der
vom Königlich Preußischen Kriegsministerium vorgeschriebenen
Kriegsmischung mitversponnen und dürfen zu anderen Zwecken
nicht verwendet werden . Diese eigenen Bestände der Kamm¬
garnfpinner müssen bis zum 31. Dezember 1915 versponnen
und zur Weiterverarbeitung zu Heeres - oder Marinezwecken ab¬
geliefert sein.

Eine Verlängerung dieser Frist kann nur auf ausführlich
begründeten Antrag , welcher nur im November 1916 gestellt
werden kann, durch die Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Kriegs¬
ministeriums , Sektion 7V I , Berlin , bewilligt werden.

Die in der vorgefchriebenen Kriegsmischung gesponnenen
Webkammgarne für Militärstoffe , sowohl aus eigenen Beständen
der Kammgarnspinnereien als aus Zuteilungen der Kammwoll-
Aktiengesellschaft, Berlin , hergestellt , dürfen nur durch Vermitt¬
lung des Kriegs -Weberverbandes , Kriegs -Tuchverbandes oder
Kriegs -Garn - und Tuchverbandes e. B-, Berlin , veräußert
werden.

V. Die eigenen Bestände der Kammgarnspinner sowohl in Wollen
als auch in ungefärbten und gefärbten Kammzügen in den
Feinheitsgraden I> II und geringer dürfen nur zu Strickgarnen
versponnen werden.

8 8.
Frergabeanttage und Anfrage « .

Für die Genehmigung von Freigaben ist das Königlich Preußische
Kriegsministerium , Kriegs -Rohstoff-Abteilung , Sektion >V I , ausschließ¬
lich zuständig.

Alle auf die vorstehende Bekanntmachung bezüglichen
Anfragen und Anträge sind mit der Kopsschrift„Spinn¬
verbot" an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung, Sektion I,
Berlin SW 48, Verlängerte Hedemannstraße 11, zu richten«

Stuttgart , den 13. August 1915.
Das K. stellv. Generalkommando
des XIII . (K. W.) Armeekorps:

(gez.) v.  Marchtaler.

Herausgeber und Redakteur; Professor Horm««« Haug i« Stuttgart . — Druck der Stuttgarter Buchdruckerei-Gesellschaft (früher Ehr. Fr . Cotta's Erben).
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